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Jahreshauptversammlung 2010 - Tagesordnung

10.00 Uhr
 Begrüßung

10.05 Uhr
 Frau Elke Bannicke, Berliner Münzkabinett
"Medaillenprägung im 19. Jahrhundert an der Königlichen Münze Berlin"

11.00 Uhr
 Dr. Dietrich Klose, Staatliche Münzsammlung München
„Die Münzen der jüdischen Kriege im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr.“

12.00 Uhr	 Mittagspause

13.45 Uhr
 Führung durch das Caricatura-Museum

15.00 Uhr	 Verleihung des GIG-Ehrenpreises (wieder im Historischen Museum)

15.10 Uhr
 GIG-Präsident Christian Stoess: Rückblick auf das Jahr 2009 und Vorschau
 


 
 Bericht des Schatzmeisters zur Kassen- und Buchprüfung, Bericht der Prüfer,  Wortmeldungen, 


 
 Diskussion
Entlastung des Vorstands
Neuwahl des Vorstands

Wahl zweier unabhängiger Prüfer für das Geschäftsjahr 2010
Satzungsänderung - betroffen sind:

a)
 Punkt 9 soll wie folgt ergänzt werden:


 „Zur Förderung der Jugendarbeit ist der Beitrag für Jugendliche um 50 % geringer“
b)	 Punkt 9, 1. Satz --- Unser Entwurf einer Neufassung lautet:


 „Die Mitglieder haben alljährlich einen Beitrag zu entrichten. Dieser ist bis zum 31. März des jeweiligen


 Jahres fällig. Der Vorstand bestimmt die Höhe des Beitrages.“


 Punkt 9, 1.Satz---Dieser Satz entfällt: 


 „Der Vorstand bestimmt Höhe und Fälligkeit.“ 

c)	 Punkt 17. letzter Satz ---- Unser Entwurf einer Neufassung lautet:


 „Verpflichtungen über mehr als 500,00 EURO oder auf wiederkehrende Zahlungen von jährlich mehr 


 als 100,00 EURO darf der Präsident nur mit Zustimmung des Präsidiums eingehen.“
d)	 Punkt 20., 6. Absatz,  2. Satz --- Unser Entwurf einer Neufassung lautet: 


 „Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 15 Mitglieder anwesend sind.“
e)	 Punkt 24, 2. Satz --- Unser Entwurf einer Neufassung lautet:


 „Der Beschluss ist nur zum Ende eins Geschäftsjahres wirksam;

 Bei Auflösung fällt sein Vermögen an die Numismatische Kommission der Länder in der 

 Bundesrepublik e.V. zugunsten deren Nachwuchsfonds“
f)	 Punkt 25, 1. Satz --- Unser Entwurf einer Neufassung lautet:

 „Jedem Mitglied ist auf Verlangen ein Abdruck dieser Satzung ohne Kosten zu überlassen.  Außerdem 

 ist die Satzung über unsere Internetseite abrufbar.“ 

Im Übrigen gelten die Vorschriften der Satzung entsprechend

16.00 Uhr	 Numismatisches Lichtbilderquiz

17.15 Uhr	 Ende der Veranstaltung


